
Rio-Deklaration
Beschlossene Grundsätze

Die Erklärung von Rio umfaßt 27 Grundsätze, in denen der enge Zusammen
hang von Umwelt und Entwicklung herausgestellt wird. Natur und Land gibt 
den Deklarationstext hier sinngemäß in Auszügen, wie er bereits in der Süd
deutschen Zeitung vom 15. Juni 1992 veröffentlicht wurde, wieder. Wir ver
stehen dies als Beitrag, die beschlossenen Grundsätze nicht allzu schnell in 
Vergessenheit geraten zu lassen.

Grundsatz 1:
Die Menschen stehen 
im Mittelpunkt der 
Bemühungen um 
eine nachhaltige Ent
wicklung. Ihnen steht 
ein gesundes und 
produktives Leben in 
Einklang mit der Natur 
zu.
Grundsatz 2:
In Übereinstimmung 
mit der Charta der 
Vereinten Nationen 
und den Prinzipien 
des Internationalen 
Rechts haben Staa
ten das souveräne 
Recht, ihre Ressourcen gemäß der 
eigenen Umwelt- und Entwicklungs
politik auszunutzen. Sie müssen si
cherstellen, daß Aktivitäten im Gül
tigkeitsbereich ihrer Gesetze nicht 
die Umwelt anderer Staaten oder 
Regionen schädigen...
Grundsatz 3:
Das Recht auf Entwicklung muß so 
eingelöst werden, daß es gleicher
maßen den Umwelt- und Entwick
lungsbedürfnissen der gegenwärti
gen und zukünftigen Generationen 
gerecht wird.
Grundsatz 4:
Um nachhaltige Entwicklung zu er
reichen, soll Umweltschutz ein inte

graler Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses 
sein und kann von die
sem nicht isoliert be
trachtet werden.
Grundsatz 5:
Alle Staaten und Völ
ker sollen bei der ent
scheidenden Aufga
be Zusammenarbei
ten, die Armut aus
zulöschen, Dies ist un
abdingbare Voraus
setzung für nachhalti
ge Entwicklung...
Grundsatz 6:
Den speziellen Ver
hältnissen und Bedürf

nissen der Entwicklungsländer, vor al
lem derjenigen Länder, die am we
nigsten entwickelt und am meisten 
für Umweltschäden anfällig sind, soll 
besondere Priorität eingeräumt wer
den...
Grundsatz 7:
Staaten sollen im Geist weltweiter 
Partnerschaft Zusammenarbeiten... 
Die entwickelten Staaten erkennen 
die Verantwortung an, die sie beim 
Internationalen Streben nach nach
haltiger Entwicklung tragen -  ange
sichts der Belastungen, die ihre Ge
sellschaften der Umwelt weltweit 
auferlegen, und angesichts der 
Technologien und ihrer finanziellen 
Ressourcen,
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Grundsatz 8:
Um nachhaltige Entwicklung und 
einen höheren Lebensstandard für 
jedermann zu erreichen, sollten alle 
Staaten umweltunverträgiiche Pro
duktionsmethoden und Konsumfor
men reduzieren und abschaffen, 
sowie eine angemessene Bevölke
rungspolitik fördern,

Grundsatz 9:
Staaten sollten Zusammenarbeiten, 
um die vorhandenen Fähigkeiten 
zur nachhaltigen Entwicklung zu 
stärken. Das soll geschehen, indem 
das wissenschaftliche Verständnis 
durch den Austausch von wissen
schaftlichen und technologischen 
Kenntnissen verbessert und die Ent
wicklung, Anpas
sung, Verbreitung 
und der Transfer ins
besondere neuer 
Technologien er
möglicht wird,
Grundsatz 10:
Fragen des Umwelt
schutzes werden am 
besten unter Beteili
gung aller betroffe
nen Bürger... be
handelt. Auf natio
naler Ebene soll je 
dermann den ange
messenen Zugang 
zu Informationen 
über die Umwelt ha
ben ... Jeder soll zu
dem die Möglichkeit haben, am 
Entscheidungsprozeß teilzunehmen. 
Staaten sollen das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit fördern und deren 
Mitwirkungsmöglichkeiten erleich
tern, indem sie Informationen breit 
zugänglich machen,..

Grundsatz 11:
Staaten sollen eine effektive Um- 
weltschutz-Gesetzgebung erlas
sen...
Grundsatz 12:
Staaten sollten Zusammenarbeiten, 
um ein offenes internationales Wirt
schaftssystem zu fördern, das zu 
Wirtschaftswachstum und nachhal
tiger Entwicklung in den Staaten 
führt, Damit soll der Umweitzer
störung besser begegnet werden 
können, Maßnahmen der Handels
politik zugunsten des Umwelt
schutzes sollten keine willkürliche 
oder ungerechtfertigte Diskrimi
nierung oder versteckte Beschrän
kung des internationalen Handels 
darstellen.

Grundsatz 13:
Staaten sollen natio
nale Gesetze zur Haf
tung bei Umweltver
schmutzung und an
deren ökologischen 
Schäden sowie zur 
Entschädigung für die 
Opfer ausarbeiten. 
Staaten sollen auch 

(entsprechendes) 
zusätzliches interna
tionales Recht ent
wickeln ...
Grundsatz 14:
Staaten sollten wirk
sam Zusammenarbei
ten, um die Rück
führung und den 

Transfer von Maßnahmen und Sub
stanzen in andere Staaten zu er
schweren oder zu vermeiden, die 
eine schwerwiegende Umweltver
schmutzung verursachen oder als 
schädlich für die menschliche Ge
sundheit gelten.
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Grundsatz 15:
Um die Umwelt zu schützen, soll das 
Vorsorgeprinzip von Staaten ihren 
Möglichkeiten gemäß weitgehend 
angewandt werden. Wo schwerwie
gende oder nicht mehr rückgängig 
zu machende Schäden drohen, 
darf mangelnde wissenschaftliche 
Gewißheit nicht als Grund für den 
Aufschub kostenwirksamer Maßnah
men zur Vermeidung von Umweltzer
störung dienen.
Grundsatz 16:
Nationale Behörden 
sollten die Interna
tionalisierung der Ko
sten für die Umwelt
verschmutzung und 
den Gebrauch von 
ökonomischen Anrei
zen fördern. Dabei 
sollten sie das Verursa
cherprinzip anwen
den...
Grundsatz 17:
Planungsvorhaben, 
die wahrscheinlich 
bedeutenden negati
ven Einfluß auf die 
Umwelt haben und der Entschei
dung durch eine nationale Behörde 
unterliegen, sollen einer Bewertung 
dieser Einflüsse unterzogen wer
den,,.
Grundsatz 18:Staaten sollen unverzüglich andere 
Staaten über Naturkatastrophen 
oder andere Notfälle unterrichten, 
die wahrscheinlich plötzliche schäd
liche Auswirkungen auf die Umwelt 
dieser Staaten haben.
Grundsatz 19:
Staaten sollen vorab und rechtzeitig

andere Staaten unterrichten, die 
möglicherweise von grenzüber
schreitenden Aktivitäten mit negati
ven Auswirkungen auf die Umwelt 
betroffen sind,..
Grundsatz 20:
Frauen spielen eine entscheidende 
Rolle in Umweltmanagement und 
entwicklung. Ihre vollständige Beteili
gung ist deshalb für eine nachhalti
ge Entwicklung unabdingbar.

Grundsatz 21:
Kreativität, Ideale und 
Mut der Jugend der 
Welt sollten mobilisiert 
werden, um eine welt
weite Partnerschaft zu 
schmieden.,,
Grundsatz 22:
Eingeborene Völker 
und ihre Gemein
schaften spielen 
wegen ihres Wissens 
und Brauchtums eine 
entscheidende Rolle 
für Umweltmanage
ment und -entwick- 
lung. Staaten sollten 
deren Identität, Kultur 

und Interessen anerkennen und ge
bührend unterstützen...
Grundsatz 23:
Di& Umwelt und die natürlichen Res
sourcen von Völkern, die unter
drückt sind, beherrscht werden oder 
unter Besatzung leiden, sollen ge
schütztwerden.
Grundsatz 24:Krieg läuft einer nachhaltigen Entwicklung zuwider. Staaten sollen des
halb internationale Grenzen respektie
ren, die dem Schutz der Umwelt in Zei
ten bewaffneter Konflikte dienen...
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